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HolidayCheck Group AG 

München 

 

ISIN: DE0005495329 

WKN: 549532 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: HOC052024oHV 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die 

 

am 7. Mai 2024, um 11:00 Uhr (MESZ),  

 

in den Räumen der  

 

Bayerische Börse AG 

Karolinenplatz 6 

80333 München 

 

stattfindet. 
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Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie 
Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses HOC052024oHV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE0005495329 

2. Name des Emittenten  HolidayCheck Group AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  07.05.2024 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20240507] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 11:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

09:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Ordentliche Hauptversammlung  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  15.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20240415] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://www.holidaycheckgroup.com/investor-

relations/hauptversammlung/ 
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I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Konzernlageberichts für das 

Geschäftsjahr 2023 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss der  

HolidayCheck Group AG zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe 

von EUR 20.524.535,60 

 

a) einen Betrag in Höhe von EUR 19.181.571,42 zur Zahlung einer Dividende von 

EUR 0,22 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und 

 

b) den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 1.342.964,18 auf neue Rechnung 

vorzutragen. 

 

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 281.481 eigene Aktien hält, die nicht 

dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der 

dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der 

Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag 

unterbreitet werden, der unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,22 je 

dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 

Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2023 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des 

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 

Niederlassung Freiburg i. Br., zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer 

für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. 

 

6. Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats der Gesellschaft und 

die entsprechende Änderung von § 7 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft 

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Zukünftig soll der 

Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern bestehen. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 7 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft 

wie folgt zu ändern: 

 

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern.“ 

 

7. Beschlussfassung über eine Änderung von § 7 Abs. (2) der Satzung der 

Gesellschaft 

 

Bislang sieht § 7 Abs. (2) Satz 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft eine Amtszeit der 

Mitglieder des Aufsichtsrats vor, die der maximal zulässigen Amtszeit gemäß  

§ 102 Abs. 1 AktG entspricht. Künftig soll in der Satzung ergänzt sein, dass auch die 

Wahl für eine kürzere Amtszeit zulässig sein soll.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 7 Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft 

wie folgt zu ändern: 

 

„(2) Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 

beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl eine 

kürzere Amtszeit bestimmen. Die Bestimmung des Nachfolgers eines vor Ablauf 

der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des 

ausgeschiedenen Mitglieds.“ 

 

8. Beschlussfassung über die Wahl eines weiteren Mitglieds des Aufsichtsrats 

 

Mit Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Änderung von 

§ 7 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft 

gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. (1) der Neufassung 

der Satzung der Gesellschaft aus insgesamt vier Mitgliedern. Um für diesen Fall 

weiterhin eine vollständige Besetzung des Aufsichtsrats sicherzustellen, ist mithin die 

Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptversammlung erforderlich. 

Zugleich soll durch die Festlegung einer kürzeren Amtszeit ein Gleichlauf mit der 

Amtszeit der übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates erreicht werden. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Marc Al-Hames, Mitglied des Vorstands der 

Hubert Burda Media Holding Geschäftsführung SE, wohnhaft in Planegg, mit Wirkung 

ab dem Zeitpunkt, an dem sowohl die unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene 

Änderung von § 7 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft als auch die unter 

Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagene Änderung von § 7 Abs. (2) der Satzung der 

Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 

2025 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. 

 

Nähere Angaben zum Werdegang des vorgeschlagenen Kandidaten sind seinem 

Lebenslauf, der über die Internetseite der HolidayCheck Group AG unter der Adresse 

www.holidaycheckgroup.com/investor-relations/hauptversammlung zur Verfügung 

steht, zu entnehmen. 
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9. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der 

Gesellschaft 

 

§ 123 Abs. 4 Satz 2 AktG wurde durch das Gesetz zur Finanzierung von 

zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) vom 

11. Dezember 2023 (Bundesgesetzblatt 2023 I Nr. 354 vom 14. Dezember 2023) 

geändert. Damit hat der Gesetzgeber die in § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG enthaltene 

Definition des Nachweisstichtags an europäische Anforderungen angeglichen. Aus 

diesem Grund soll auch die Satzungsregelung der HolidayCheck Group AG in  

§ 15 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft an die neue Gesetzesfassung 

angepasst werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

 

In § 15 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft werden die Wörter „Beginn des 21.“ 

durch die Wörter „Geschäftsschluss des 22.“ ersetzt. 
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II. Teilnahmebedingungen 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts  

 

Gemäß § 15 Abs. (1) der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung 

ordnungsgemäß anmelden. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

müssen der Gesellschaft bis 30. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden 

Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen: 

 

HolidayCheck Group AG  

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 633 

E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu 

 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des 

Stimmrechts ist nachzuweisen. Hierfür reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in 

Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 

Hauptversammlung, d. h. auf den 15. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), 

(„Nachweisstichtag“), zu beziehen. Der gesetzliche Nachweisstichtag entspricht 

materiell-rechtlich weiterhin dem nach der bisherigen Regelung des § 123 Abs. 4 Satz 2 

AktG a. F. und § 15 Abs. (2) Satz 3 der Satzung der Gesellschaft maßgeblichen 

Zeitpunkt, also dem Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung. 

 

Nach fristgerechtem Zugang der ordnungsgemäßen Anmeldung und eines 

ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären 

Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der 

Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig für die 

Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft 

Sorge zu tragen. 

Die zugeschickten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten sind lediglich 

organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der 

Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts. 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die 

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den besonderen Nachweis des 

Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des 

Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs 

zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die 

Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder 

teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die 

Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des 

Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Veräußerungen von Aktien nach dem 
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Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und 

auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von 

Aktien nach dem Nachweisstichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, 

aber noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und 

stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine eventuelle 

Dividendenberechtigung. 

 

2. Stimmrechtsvertretung 

 

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten, 

z.B. durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Intermediär ausüben zu lassen. Auch 

im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 

gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bei der Bevollmächtigung von 

Intermediären, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern oder sonstigen nach 

§ 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen richten sich das 

Verfahren, die Form und der Widerruf der Bevollmächtigung nach besonderen 

Regelungen. Bitte wenden Sie sich an den betreffenden Intermediär, die betreffende 

Aktionärsvereinigung oder die sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte Person oder 

Institution, um Näheres zu erfahren. 

 

Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung 

einer Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung 

und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. Ein entsprechendes Formular steht 

auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.holidaycheckgroup.com/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

zum Download zur Verfügung. 

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Erteilung einer Vollmacht an die durch die 

Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben. Auch in 

diesem Fall sind die ordnungsgemäße Anmeldung und der ordnungsgemäße Nachweis 

des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bei einer 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen 

diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 

Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entsprechend den ihnen erteilten Weisungen 

abzustimmen; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, 

soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten oder vor 

der Hauptversammlung gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachten 

Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären vorliegt. Die Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von 

Anträgen entgegen.  
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Ein Formular zur Erteilung von Vollmachten sowie das Vollmachts- und 

Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhalten 

die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Es steht auch unter  

 

https://www.holidaycheckgroup.com/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

zum Download zur Verfügung. 

 

Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der 

Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle 

vorweist. Ferner können der Nachweis über die Bestellung eines Bevollmächtigten und 

das Vollmachts- und Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter auf einem der folgenden Wege übermittelt werden: 

 

HolidayCheck Group AG 

c/o Better Orange IR & HV AG  

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 655 

E-Mail: holidaycheck@linkmarketservices.eu 

 

Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts nebst Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sollen der Gesellschaft aus 

organisatorischen Gründen, sofern sie nicht während der Hauptversammlung erteilt 

werden, bis spätestens zum Ablauf des 6. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 

Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des 

Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, 

ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung 

zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden 

Punkt der Einzelabstimmung.  
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3. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

 

Aktionäre können Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung) gegen einen 

Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 

Tagesordnungspunkt sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder 

des Abschlussprüfers an die Gesellschaft übersenden.  

 

Wahlvorschläge von Aktionären sowie Gegenanträge, die bis spätestens 22. April 2024, 

24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse, 

Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sind, werden, soweit die übrigen 

Voraussetzungen für eine Veröffentlichungspflicht nach §§ 126, 127 AktG erfüllt sind, 

unverzüglich nach ihrem Eingang einschließlich des Namens des Aktionärs und einer 

etwaigen Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

 

https://www.holidaycheckgroup.com/investor-relations/hauptversammlung/ 

 

zugänglich gemacht. 

 

HolidayCheck Group AG  

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

Deutschland 

Telefax: +49 (0)89 889 690 655 

E-Mail: antraege@linkmarketservices.eu 

 

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu etwaigen Gegenanträgen und 

Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  

 

Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Gegenanträge oder 

Wahlvorschläge werden von der Gesellschaft nicht im Internet veröffentlicht.  

 

4. Unterlagen zur Hauptversammlung 

 

Der festgestellte Jahresabschluss und der gebilligte Konzernabschluss zum 31. 

Dezember 2023, der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023, der 

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2023 liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in 

den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Neumarkter Straße 61, 81673 München, zur 

Einsicht durch die Aktionäre aus.  

 

Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen unverzüglich und 

kostenlos zugesandt.  
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Das Verlangen auf Zusendung einer Abschrift der Unterlagen kann auf einem der 

folgenden Wege übermittelt werden: 

 

postalisch:  

 

HolidayCheck Group AG 

- Investor Relations -  

Neumarkter Straße 61 

81673 München 

 

elektronisch: ir@holidaycheckgroup.com  

 

Diese Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 

durch die Aktionäre ausliegen. 

 

5. Hinweise zum Datenschutz  

 

Die HolidayCheck Group AG verarbeitet als "Verantwortlicher" im Sinne von Art. 4 Nr. 7 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zur Vorbereitung und Durchführung ihrer 

Hauptversammlung personenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger 

Aktionärsvertreter (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, 

Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Nummer der Eintrittskarte und die Erteilung etwaiger 

Stimmrechtsvollmachten) auf Grundlage der in Deutschland geltenden 

Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Ausübung 

ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und einen 

rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüsse der 

Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die HolidayCheck Group AG diese Daten 

nicht von den Aktionären und/oder etwaigen Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die 

ihr Depot führende Bank diese personenbezogenen Daten an die HolidayCheck Group 

AG. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 

Aktionärsvertreter ist für die Durchführung der Hauptversammlung zwingend 

erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 

Buchstabe c DS-GVO i.V.m. §§ 123, 129, 135 AktG. 

 

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die HolidayCheck 

Group AG verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten nur solche 

personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. 

Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der 

HolidayCheck Group AG. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern zur 

Verfügung gestellt (z.B. Einsichtnahme in das Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 

AktG). 

 

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist 

oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle 

gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. 

Anschließend werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 
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Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen sind, 

haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen 

sowie ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und 

etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten einzulegen. 

 

Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden 

Kontaktdaten der HolidayCheck Group AG geltend machen: 

 

HolidayCheck Group AG 

- Investor Relations -  

Neumarkter Straße 61 

81673 München 

E-Mail: ir@holidaycheckgroup.com  

 

Zudem steht Aktionären und etwaigen Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den 

Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DS-GVO zu. 

 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der HolidayCheck Group AG ist wie folgt 

erreichbar: 

 

HolidayCheck Group AG  

z.Hd. Abteilung Datenschutz  

Neumarkter Str. 61,  

81673 München  

E-Mail: datenschutzbeauftragter@holidaycheck.com 

 

 

München, im März 2024 

 

HolidayCheck Group AG 

Der Vorstand  

 

 


